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A. PRÜFUNGSAUFTRAG

In Ausführung des uns vom geschäftsführenden Direktoriums der

HBI-HYPERION SE

BERLIN

(im Folgenden auch "Gesellschaft" oder ''SE" genannt)

erteilten Auftrages haben wir

den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Anlagen 1 bis 3),

die Kapitalflussrechnung und den Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr 2021 (Anlagen 4 und 5) und

die Buchführung

entsprechend § 317 HGB und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen
geprüft. 

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapitalge-
sellschaft einzustufen. Die Prüfung erfolgte freiwillig.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vor-
schriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Nachfolgend berichten wir über die Art und den Umfang der Prüfung sowie deren Ergebnisse. Zu dem von
uns erteilten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt C.

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften so-
wie den vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung
von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) erstattet.

Dieser Bericht richtet sich an die HBI-HYPERION SE, Berlin.

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten,
die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach
dem Stand 1. Januar 2017 (Anlage 8) maßgebend. Wir verweisen ergänzend auf die in Ziffer 9 der Allge-
meinen Auftragsbedingungen enthaltenen Haftungsregelungen und den Haftungsausschluss gegenüber
Dritten sowie die weiteren Bestimmungen der beigefügten Anlage 7 "Ergänzung zu den Allgemeinen Auf-
tragsbedingungen".
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B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB zulässigerweise nicht aufgestellt. Eine Stellung-
nahme zur Beurteilung der Lage des Unternehmens durch die gesetzlichen Vertreter nach § 321 Abs. 1
Satz 2 HGB war uns daher nicht möglich.

II. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir als Abschlussprüfer über bei Durchführung der Prüfung festge-
stellte Tatsachen zu berichten, die die Entwicklung des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen können
oder seinen Bestand gefährden.

Die Bilanz der Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2022 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehl-
betrag von EUR 57.989,20 aus. Ein buchmäßiger Fehlbetrag ist grundsätzlich nicht geeignet, eine Über-
schuldung der Gesellschaft i. S. d. Insolvenzordnung festzustellen.

Wir haben das geschäftsführende Direktorium auf § 15a InsO, §§ 17 bis 19 InsO (Insolvenzantragspflicht),
§ 15b InsO, § 30 GmbHG bzw. § 57 AktG (Kapitalerhaltungsvorschrift), § 49 Abs. 3 GmbHG bzw. § 92
Abs. 1 AktG (Anzeigepflicht bei Verlust der Hälfte des Stamm-/ bzw. Grundkapitals) sowie auf die Anfech-
tungsvorschriften, insb. nach § 135 InsO, §§ 6, 6a AnfG hingewiesen.
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C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2022 der HBI-HYPERION SE, Berlin, den folgenden uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HBI-HYPERION SE, Berlin

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der HBI-HYPERION SE, Berlin, – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir die Kapitalflussrechnung und den Eigenkapitalspiegel
der HBI-HYPERION SE, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefüg-
te Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2022.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrates für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli-
che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf die-
se Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft ab-
zugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö-
rigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen
sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann.
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• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-
ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."
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D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung für das Geschäftsjahr 2022, der Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2022 sowie die Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalspiegel für das Geschäfts-
jahr 2021 der Gesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Ab-
schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresab-
schluss ergeben.

Gegenstand unseres Auftrages sind damit weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbe-
stände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb der Rechnungsle-
gung begangene Ordnungswidrigkeiten.

Unsere Prüfung hat sich auch nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens
oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317
Abs. 4a HGB).

II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung erfolgte nach den §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen.

Die Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens haben wir bereits im Abschnitt Wiedergabe des Bestäti-
gungsvermerks (vgl. Abschnitt C.) dargestellt. Zusätzlich geben wir folgende Erläuterungen zu unserem
Prüfungsansatz und unserer Prüfungsdurchführung:

Ausgangspunkt für unsere Prüfungsplanung war das Verständnis für das Geschäft der Gesellschaft sowie
die Einschätzung der unternehmensspezifischen Risiken sowie der rechnungslegungsrelevanten Prozesse
und Kontrollen der Gesellschaft. Wir haben unter Berücksichtigung des Wesentlichkeitsgrundsatzes die
Auswirkungen auf den Jahresabschluss beurteilt und als Ergebnis folgende Schwerpunkte unserer Prü-
fung festgelegt:

Das interne Kontrollsystem der Gesellschaft ist in seinem Umfang an die geringe Anzahl und Komplexität
der Geschäftsvorfälle angepasst. Wir haben uns ausreichende Kenntnisse über die Abwicklung dieser Ge-
schäftsvorfälle und über den Umgang der Unternehmensleitung mit den Geschäftsrisiken verschafft.

Unsere Prüfungshandlungen umfassten im Wesentlichen stichprobenweise Einzelfallprüfungen und analy-
tische Prüfungen von Abschlussposten.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, den wir ebenfalls ge-
prüft und dazu einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt haben; wir verweisen auf unseren
Bericht vom 27. Juni 2022.

Abschließend haben wir eine Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse sowie des Jahresabschlusses
vorgenommen. Aufgrund dieser Gesamtbeurteilung bildeten wir unsere Prüfungsurteile.

Wir haben unsere Prüfung im Juni 2023 in unseren Geschäftsräumen durchgeführt. Die Prüfung wurde am
27. Juni 2023 abgeschlossen.
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Das geschäftsführende Direktorium hat uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise bereitwillig er-
bracht und die berufsübliche Vollständigkeitserklärung in schriftlicher Form abgegeben. Darin wird insbe-
sondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden
Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen, au-
ßerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, ferner alle Wagnisse berücksichtigt sowie alle er-
forderlichen Angaben gemacht sind. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Ge-
schäftsjahres, die über die im Anhang angegebenen Sachverhalte hinausgehen, haben sich nach dieser
Erklärung nicht ergeben.
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E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsgemäß geführt. Die Buchführung und die weiteren geprüften
Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen
Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die von der Gesellschaft
getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen nicht geeignet sind, die Sicherheit der verar-
beiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

Unsere Prüfung ergab, dass in dem uns zur Prüfung vorgelegten Jahresabschluss zum
31. Dezember 2022 in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung der Gesellschaft gelten-
den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die
Normen der Satzung/des Gesellschaftsvertrags beachtet sind. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Gliederungs- und Bewertungsvorschrif-
ten des HGB, des AktG und des SEAG aufgestellt und ordnungsgemäß aus den Büchern der Gesellschaft
und den weiteren geprüften Unterlagen entwickelt. 

Nach unseren Feststellungen wurden die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentli-
chen Belangen beachtet.

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen wesentlichen
Belangen vollständig und zutreffend. 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind im Anhang erläu-
tert.

Die Ausübung von Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechten erfolgte unverändert zum Vorjah-
resabschluss.
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ANLAGE 1
HBI-HYPERION SE, BERLIN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

A K T I V A

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 145.929,63 0,00
2. Sonstige Ausleihungen 1,00 1,00

145.930,63 1,00

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände 4.062,71 888,93

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.164,94 1.057,98

35.227,65 1.946,91

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 257,56

D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 57.989,20 32.989,92

239.147,48 35.195,39

P A S S I V A

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 375.000,00 375.000,00

II. Kapitalrücklage 120.000,00 120.000,00

III. Bilanzverlust -552.989,20 -527.989,92

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 57.989,20 32.989,92

0,00 0,00

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen 16.000,00 29.605,41

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 30,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00

(Vorjahr: EUR 30,00)
2. Sonstige Verbindlichkeiten 223.147,48 5.559,98

223.147,48 5.589,98

239.147,48 35.195,39
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ANLAGE 2

HBI-HYPERION SE, BERLIN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1.1. BIS ZUM 31.12.2022

1.1. -
31.12.2022

1.1. -
31.12.2021

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 15.750,00 7.500,00

2. Sonstige betriebliche Erträge 8.020,56 219.413,93

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen -48.402,34 -74.976,85

4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens 0,00 -509.999,00

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -367,50 -4.516,93

6. Ergebnis nach Steuern -24.999,28 -362.578,85

7. Jahresfehlbetrag -24.999,28 -362.578,85
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ANLAGE 3
Blatt 1

HBI-HYPERION SE, BERLIN

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

Allegemeine Angaben zum Unternehmen

Die HBI-HYPERION SE hat ihren Sitz in 10719 Berlin und ist im Handelsregister des Registergerichts
Charlottenburg/Berlin unter der Nummer HRB 221340 eingetragen.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der HBI-HYPERION SE wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des AktG und des SEAG zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB ge-
wählt.

Nach den in § 267a Abs. 1 i. V. m. § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesell-
schaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267
und 288 HGB Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde gem. § 244 HGB in deutscher Sprache und in EURO erstellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Folgende Anhaltspunkte begründen Zweifel an der Unternehmensfortführung: Die Gesellschaft weist einen
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 57.989,20 Euro aus. Dem entgegen steht eine
am 13. Juni 2023 seitens einer Gruppe von Gesellschaftern abgegebene harte Patronatserklärung über ei-
nen Betrag von 150.000 Euro.

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bilanziert und bewertet. Soweit erforderlich werden ausrei-
chende Abwertungen vorgenommen.
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanz-
stichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichti-
gungen berücksichtigt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risi-
ken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden über-
nommen werden. 

Angaben zur Bilanz

Angaben zu den Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr zum Bilanzstichtag (wie im
Vorjahr).

Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital von 375.000,00 ist eingeteilt in:

Grundkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EUR
375.000,00 Stück Stammaktien zum Nennwert von EUR je 1,00   375.000,00

Die Aktien lauten auf den Inhaber.

Angaben über das genehmigte Kapital

Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. September 2018 ermächtigt das
Grundkapital bis zum 23. November 2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 125.000,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wer-
den kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Juli 2020 ist
das Grundkapital um EUR 125.000,00 auf EUR 375.000,00 erhöht und die Satzung in § 4 (Grundkapital
und Aktien) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Juli 2020 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses ge-
nehmigten Kapitals im Handelsregister einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 62.500,00 ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 62.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stü-
ckaktien zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25. August 2022 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. Juni 2027 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stü-
ckaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um weitere höchs-
tens 100.000,00 Euro zu erhöhen.
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Angaben zu Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu ver-
merken:

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden Forderungsverzichte gegen Besse-
rungsschein in Höhe von insgesamt EUR 207.413,93 ausgesprochen

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden im Vorjahr außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe
von 509.999,00 Euro vorgenommen.

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnli-
cher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es
sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Es wurden Forderungsverzichte mit Besserungsschein in Höhe von EUR 207.413,93 ausgesprochen. Zu-
dem liegt eine harte Patronatserklärung über EUR 150.000,00 vor.

Angaben in Fortführung des Jahresergebnisses

In Fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung:

Posten der Ergebnisverwendung

Betrag Betrag
EUR EUR
2022 2021

Jahresfehlbetrag 22.999,28 362.578,85
Verlustvortrag aus dem Vorjahr 527.989,92 165.114,07
= Bilanzverlust 550.989,20 527.989,92
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ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2022

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE

1. Jan. 2022 Zugänge Abgänge 31. Dez. 2022 1. Jan. 2022 Zugänge Abgänge 31. Dez. 2022 31. Dez. 2022 31. Dez. 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

FINANZANLAGEN

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 145.929,63 0,00 145.929,63 0,00 0,00 0,00 0,00 145.929,63 0,00

2. Sonstige Ausleihungen 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 509.999,00 0,00 0,00 509.999,00 1,00 1,00

510.000,00 145.929,63 0,00 655.929,63 509.999,00 0,00 0,00 509.999,00 145.930,63 1,00
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2022 2021

EUR EUR

Laufende Geschäftstätigkeit

Periodenergebnis -24.999,28 -362.578,85

+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 0,00 509.999,00

+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen -13.605,41 300,41

+/- Abnahme/ Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -2.916,22 2.882,39

- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -30,00 -735,54

+ Zunahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 17.587,50 5.559,98

+ Zinsaufwendungen 367,50 4.516,93

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -23.595,91 159.944,32

Investitionstätigkeit

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -145.929,63 -160.000,00

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -145.929,63 -160.000,00

Finanzierungstätigkeit

+ Einzahlungen aus Finanzierungsverbindlichkeiten 200.000,00 0,00

- Bezahlte Zinsen -367,50 -4.516,93

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 199.632,50 -4.516,93

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 

(Summe der Cashflows) 30.106,96 -4.572,61

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 1.057,98 5.630,59

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 31.164,94 1.057,98

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

Guthaben bei Kreditinstituten 31.164,94 1.057,98

HBI-HYPERION SE, BERLIN

KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022
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Erwirt- Eigen-

schaftetes kapital

Stamm- Kapital- Eigenkapital

aktien rücklage

EUR EUR EUR EUR

Stand 01.01.2021 375.000,00 120.000,00 -165.411,07 329.588,93

Kapitalerhöhung 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitalrücklage 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 -362.578,85 -362.578,85

Stand 31.12.2021 375.000,00 120.000,00 -527.989,92 -32.989,92

Stand 01.01.2022 375.000,00 120.000,00 -527.989,92 -32.989,92

Kapitalerhöhung 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitalrücklage 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 -24.999,28 -24.999,28

Stand 31.12.2022 375.000,00 120.000,00 -552.989,20 -57.989,20

Gezeichnetes

Kapital

HBI-HYPERION SE, BERLIN 

EIGENKAPITALSPIEGEL FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HBI-HYPERION SE, Berlin

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der HBI-HYPERION SE, Berlin, – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir die Kapitalflussrechnung und den Eigenkapitalspiegel
der HBI-HYPERION SE, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefüg-
te Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2022.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrates für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli-
che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw.
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesell-
schaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünfti-
ge Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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ERGÄNZUNG ZU DEN ALLGEMEINEN AUFTRAGSBEDINGUNGEN 

 

Der Prüfungsbericht dient der Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse des Abschlussprüfers 

gegenüber seinem Auftraggeber – insbesondere den Organen des Unternehmens, denen die 

Überwachung obliegt.  

 

Durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen unterstützt der Prüfungsbericht die 

Überwachungsorgane des Unternehmens und ist daher ausschließlich an Organe des Unternehmens 

zur unternehmensinternen Verwendung gerichtet. Ein etwaiges durch spezialgesetzliche Vorschriften 

begründetes Recht Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme bleibt hiervon jedoch unberührt. 

 

Grundlage unserer Tätigkeit sind unser Auftragsbestätigungsschreiben sowie die "Allgemeinen 

Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017. 

 

Unser Bericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Organe des 

Unternehmens zu sein. Er ist nicht für andere als diese Zwecke zu verwenden. Dritten gegenüber 

übernehmen wir daher keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten, es sei denn, mit den 

Dritten wäre eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen worden oder ein derartiger 

Haftungsausschluss wäre unwirksam. 

 

Eine Aktualisierung des Prüfungsberichts und / oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach Erteilung 

des Bestätigungsvermerks eintretender Ereignisse oder Umstände nehmen wir ausdrücklich nicht vor, 

es sei denn, es besteht hierfür eine gesetzliche Verpflichtung. 

 

Jeder Leser unseres Berichtes hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er die im 

Bericht enthaltenen Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und ob er diese durch 

eigene Untersuchungshandlungen überprüft oder aktualisiert. 
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